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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Helm ut Karl, Volker N ienhaus

Politische Fläciienengpässe und regionale 
Entwicklungshemmnisse

Regionale Wachstums- und Einkommensdifferenzen sind in einem gewissen Umfang auch 
auf Unterschiede in der Flächennutzung und Flächennutzungspolitik der Kommunen 

zurückzuführen. Dr Helmut Karl und Professor Volker Nienhaus analysieren die Ursachen 
der politisch induzierten Flexibilitätshemmnisse der kommunalen Gewerbeflächenpolitik.

Geeignete G ewerbeflächen sind für viele Unterneh
men nach wie vor ein w ichtiger Standortfaktor. In 

Ballungsräum en wird im m er häufiger Klage darüber ge
führt, daß G ewerbeflächen nicht m ehr in ausreichen
dem Maße zur Verfügung stehen und für Erweiterungen 
bestehender oder die Ansiedlung neuer Betriebe geeig
nete Flächen fehlen. Denkt man an rasch expandie
rende süddeutsche Gem einden, die wegen des hohen 
Freizeitwerts vor allem auf hum ankapita lintensive Bran
chen eine besondere Anziehungskraft ausüben, leuch
tet diese A rgum entation durchaus ein.

Aber nicht nur in Gebieten, die eine anhaltende 
(Netto-)Zuwanderung von Arbeitskräften und Unterneh
men zu verzeichnen haben, wird über F lächeneng
pässe geklagt, sondern auch in altindustrie llen Bal
lungsgebieten wie etwa dem Ruhrgebiet, die seit Jahren 
W anderungsverluste hinzunehm en haben. Bei nur un
terdurchschnittlicher W irtschaftsentw icklung, eher ab- 
als zunehm endem  F lächenbedarf neuer Unternehm en 
und rückläufiger Bevölkerung erwartet man eigentlich, 
daß sich die G ewerbeflächenproblem atik in diesen G e
bieten nicht verschärft, sondern entspannt. Dies scheint 
aber nicht der Fall zu sein'.

Im folgenden soll ein m öglicher Erklärungsansatz für 
dieses Phänom en skizziert werden, der auf einem poli
tisch-ökonom ischen Modell basiert. D ieses Modell kann 
nicht nur eine Erklärung für eine zunehm ende F lächen
knappheit bei rückläufiger W irtschaftsaktiv itä t anbieten,

D r Helm ut Karl, 33. is t w issenschaftlicher M itar
be iter am  Sem inar für W irtschafts- und F inanzpoli
tik, Prof. D r Volker Nienhaus, 38. lehrt Volkswirt
schaft an der Fakultät für W irtschaftsw issenschaft 
der Ruhr-Universität Bochum.

sondern auch einige weitere Im plikationen einer be
stim m ten Art von kom m unaler W irtschaftspo litik  aufzei
gen, die im Ergebnis die Fähigkeit von U nternehm un
gen, sich rasch und flexibel an geänderte Marktdaten 
anzupassen, beschränken. Politisch induzierte F lexibili
tätshem m nisse können den S trukturwandel und damit 
das W achstum  in einer Region nachhaltig behindern, so 
daß es zu einer Abkoppelung von der a llgem einen (na
tionalen) Entw icklung kommt.

G ewerbeflächen sind nicht (mehr) naturgegeben, 
sondern werden vom politisch-adm inistra tiven System 
einer G em einde produziert. Den Kom m unen steht das 
Recht zu, die Art der Nutzung von G rundstücken zu re
gulieren^: Vor der Errichtung von G ebäuden muß ein 
G rundstückseigentüm er von der Kom m une eine Bauge
nehm igung einholen. G rundlage der baurechtlichen Ge
nehm igungen ist die Bauleitplanung^, die den Flächen- 
nutzungs- und Bebauungsplan umfaßt.

□  Der F lächennutzungsplan stellt großräum lich die im 
G em eindegebiet städtebaulich gewünschte Bodennut
zung dar. Er ist (nur) für die Verwaltung bindend.

□  Der Bebauungsplan umfaßt nicht das gesam te Ge
m eindegebiet, sondern legt kle inräum lich Art und A us
maß der baulichen Nutzung, die Anteile der überbauba

Einer U n te rsuchu ng  de r IH K -E sson  zu fo lg e  w u rde  in den  le tz ten zehn 
Jah ren  e tw a d ie  H a fte  aüer A b w and e run gen  aus dem  K am m erbez irk  m it 
F lachene ngpassen  beg rün de t: vgl. A m t fü r W irtsch a fts fo rd e ru n g  der 
S tadt Essen: F lachenrecyc im g in Essen. Essen 1988. S. 11.

* Vgl. aHgem ein zum  R echt von K om m unen , d. h. de r kre is fre ien  und 
k re isan gehö rig en  G em e inde n , de r S täd te  sow ie  de r ihnen  übe rge o rdn e 
ten  G em e inde - und Z w eckve rbande . ihre ö rtlich e n  A n ge le genhe ite n  
se lbst zu  o rdnen . H. S c h o l l e r .  S, B r o ß :  G run dzuge  des  Kom- 
m una 'rech ts  in d e r B u ndesrepub lik  D e u tsch land , H e ide lberg  1984.

 ̂ Vgl. dazu  B a ugese tzbuch  (B auG B ) i. d. F  de r B e kann tm ach ung  vom 
8. 12. 1986. BG Bl. I, S. 2253  ff., in sbesonde re  §§ 1. 2, 5. 8. 9. 29, 30. 34. 
36.
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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

ren und nicht überbaubaren Flächen, Frei- und Schutz
flächen etc. fest. Er regelt die erlaubten G rundstücks
nutzungen, die m it der Festsetzung von W ohngebieten, 
Gewerbegebieten, Sondergebieten und M ischgebieten 
korrespondieren“ . Die im Bebauungsplan fix ierte s täd te
bauliche O rdnung ist auch gegenüber Dritten rechtsver
bindlich.

W ie knapp das Angebot an G ewerbeflächen in einer 
Stadt ist, hängt zum  einen vom Anteil der als G ewerbe
flächen planungsrechtlich veredelten Grundstücke an 
der G esam tfläche der Kom m une ab und zum  anderen 
davon, w ie intensiv die F lächen genutzt werden dürfen, 
d. h. insbesondere welche Bebauungsdichte und Höhe 
von G ebäuden zulässig ist.

Das G ewerbeflächenangebot ist für die Kom m unen 
keineswegs eine Konstante, sondern v ie lm ehr ein w ich
tiger Aktionsparam eter ihrer kom m unalen W irtschafts
politik. Die Knappheit von G ewerbeflächen kann daher 
nicht nur nachfrageseitig, sondern auch angebotsseitig 
verursacht sein.

□  Eine nachfragebedingte G ewerbeflächenknappheit 
ergibt sich dann, wenn bei steigender Nachfrage das 
Angebot nicht im gleichen Umfang ausgeweite t werden 
kann (weil z. B. die Aufstellung eines neuen Bebauungs
plans und die in frastrukturelle Erschließung von F lä
chen längere Zeit in Anspruch nimmt).

□  Eine angebotsbedingte G ewerbeflächenknappheit 
tritt dann ein, wenn (bei steigender, stagnierender oder 
rückläufiger Nachfrage) das Angebot (stärker) zurück
geht. Als Rückgang des G ewerbeflächenangebots ist 
nicht nur die Herunterzonung von G ewerbe- zu M isch
gebieten zu interpretieren, sondern auch der bewußte 
Verzicht auf eine von ansässigen und ansiedlungs- bzw. 
expansionswilligen Unternehm en erw artete p lanungs
rechtliche Veredelung von Flächen, die bereits zum Ze it
punkt der P lanaufste llung gewerblich genutzt werden.

Ein zu geringes Angebot an qualifiz iert ausgew iese
nen G ewerbeflächen verh indert d ie Neuansiedlung von 
Unternehmen und flächenextensive Erweiterungen 
ortsansässiger Betriebe. Aber auch für ortsansässige 
Unternehmen ohne zusätzlichen F lächenbedarf kön

‘  Vgl, Verordnung über d ie  bau lich e  N u tzung  de r G run ds tücke  (B a u n u t
zungsverordnung) i. d. F. vom  15. 10. 1977, § 1 ff.

 ̂ Vgl. K. L a m m e r s ,  R.  S o l t w o d e l :  V e rbesserung  d e r An- 
s ied lungsbed ingungen fü r U n te rneh m en  in S ch lesw ig -H o ls te in  (K ie ler 
D iskussionsbeiträge. H e ft 129). K ie l 1987, S. 19, 27; K. L ü d e  r,  W.  
K ü p p e r s :  U n te rneh m erisch e  S ta ndo rtp la nung  und reg iona le  W ir t
schaftsforderung, G ö tting en  1983, S. 14.

* A llerdings kann es S itu a tionen  geb en , in den en  d io  F lächenn ach frage  
selbst bei e inem  „o ffens iven  " A u sw e is  von G e w erbe fla chen  durch  d ie 
Kommune d ie m itte l- b is  lä nge rfris tig  m a x im a l ve rfü gba ren  K a paz itä ten  
überschreiten. D ann  is t e ine  Lösung  des  P rob lem s n ich t in S icht.

nen aus der kom m unalen Bodenpolitik bzw. der Baule it
planung erhebliche Problem e erwachsen, wenn sich ihr 
Betrieb nicht auf einem planungsrechtlich veredelten 
G rundstück in einem ausgewiesenen G ewerbegebiet, 
sondern in einem unbeplanten oder einem M ischgebiet 
befindet. Denn ein solcher Betrieb genießt zwar einen 
Bestandsschutz, doch der bezieht sich nur auf seine 
derzeitige Auslegung. Jede Betriebsum stellung, die zu 
einer Nutzungsänderung des Grundstücks führt (und 
z. B. dann vorliegt, wenn sich A rt und/oder Umfang der 
vom Betrieb ausgehenden Um weltbeanspruchung än
dert), muß von der Bauaufsichtsbehörde neu genehm igt 
werden. Ein Rechtsanspruch auf die Erteilung der bean
tragten Genehm igung besteht nicht. W ird die G enehm i
gung versagt, kann dies die Fähigkeit des Unterneh
mens, sich durch Betriebsum ste llungen an gewandelte 
M arktverhältn isse anzupassen, em pfindlich beeinträch
tigen. Die p lanungsrechtliche Aufbereitung von G rund
stücken, d. h. ihr Ausweis als G ewerbefläche ohne Nut
zungsbeschränkung, ist heute zu einem w ichtigen Fak
tor bei unternehm erischen Standortentscheidungen^ -  
vor allem  in Ballungsgebieten -  und zu einer Determ i
nante der Regionalentw icklung geworden.

Nutzungskonkurrenz

Etwas vergröbernd kann man die These aufstellen, 
daß die G ewerbeflächenknappheit in den rasch expan
dierenden G em einden Süddeutschlands prim är nach
fragebedingt ist, während die beklagte F lächenknapp
heit in den altindustrie llen Ballungsgebieten des Nor
dens vor allem  angebotsseitige Ursachen hat.

□  Die aus einer nachfrageseitigen Knappheit resultie
renden Entw icklungsproblem e sind häufig tem porärer 
Natur und lassen sich lösen, wenn die Kom m une im Be
reich der Bauleitplanung und infrastrukturellen Erschlie
ßung von Flächen den Anschluß an die Nachfrage der 
Unternehm en wiederherstellt®.

□  Dem gegenüber besteht wenig Grund zu der An
nahme, daß sich m it fortschre itender Zeit angebotsse i
tige Knappheiten und die daraus resultierenden Flexibi- 
litäts- und Enw icklungshem m nisse lösen könnten. A n
ders als im Fall der nachfrageseitigen Engpässe kann 
hier näm lich nicht die grundsätzliche Bereitschaft der 
Kom m une zur M inderung der Knappheit durch A nge
botsausweitung unterstellt werden. Solange es zu kei
nem Kurswechsel in der kom m unalen Bodenpolitik 
kommt, bleibt die angebotsseitige Verknappung beste
hen bzw. wird fortgesetzt.

Ein wesentlicher Grund für diese gegensätzlichen 
O rientierungen der kom m unalen Bodenpolitik (expan
siv oder restriktiv) dürfte darin liegen, daß in den im

W IRTSCHAFTSDIENST 1989/IX 471



WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Zuge der Industria lisierung im 19. Jahrhundert en tstan
denen Ballungsräum en W ohn- und G ewerbegebiete 
nicht klar voneinander abgegrenzt, sondern stark durch
m ischt sind. Daraus resultiert eine konfliktträchtige Nut
zungskonkurrenz: Bel einer ausgeprägten wechse lse iti
gen Durchdringung von Wohn- und G ewerbegebieten 
ruft eine gewerbliche F lächennutzung zahlre iche Ne
benw irkungen und externe Effekte für die um liegenden 
G rundstückseigentüm er hervor^. Solche Nachbar
schaftseffekte beruhen auf Em issionen, veränderten 
Verkehrsström en und gewandelten W ettbew erbsbedin
gungen. Meist sollen diese Effekte dadurch reguliert 
werden, daß die Kom m unen die städtebauliche Entwick
lung ordnen und G rundstücksnutzungen an im m issions- 
schutz- und baurechtliche G enehm igungen binden.

Die Kom m unen können über die Nutzung von Flä
chen für G ewerbe- oder W ohnzwecke im Rahmen der 
Vorgaben des Bundes- und Landesgesetzgebers nach 
eigenen Vorstellungen entscheiden. Die Kommune 
kann nicht allen W ünschen nach räum licher Distanz von 
Aktivitäten, die für die Anlieger zu Em issionsbelastun
gen oder für Unternehm ungen zu Rivalitäten um Input
faktoren und Absatzm ärkte führen, nachkom m en. Da 
durch die F lächennutzungs- und Baule itplanung in einer 
G em einde Kosten und Nutzen (um )verte ilt werden, wird 
der Rat einer Kom m une bzw. die ihn tragende Partei(en- 
koalition) folg lich bei der P lanaufste llung (und oft auch 
bei der Im plem entierung) mit Kritik und W iderstand kon
frontiert sein. Es stellt sich daher die Frage nach den Kri
terien, an denen sich Kom m unalpolitiker und -Verwal
tungen bei ihren Entscheidungen über konkurrierende 
Nutzungen ausrichten werden.

Politische Taktik

Kom m unalpolitikern bieten sich zwei W ege an, um 
Kritik und W iderstand m öglichst gering zu halten:

□  Zum einen können im Bebauungsplan M ischgebiete 
ausgewiesen werden, in denen m ehrere konkurrie

rende F lächennutzungen m öglich sind, soweit sie sich 
nicht wesentlich stören®.

□  Zum anderen kann gänzlich auf die rechtliche Absi
cherung von Flächen m ittels eines Bebauungsplans ver
z ichtet werden.

In beiden Fällen wird die Entscheidung über die er
laubte F lächennutzung von der Ebene des Rates auf die 
der Verwaltung (Bauordnungsam t) verschoben und erst 
dann getroffen, wenn von G rundstückseigentüm ern Ge
nehm igungen für Vorhaben nachgefragt werden. Durch 
den Verzicht auf eine planungsrechtliche S icherung von 
G ewerbeflächen wollen in der Praxis Kom m unen ver
m eiden, „sch la fende H unde“ zu wecken®, d. h. Ansatz
punkte für öffentliche A useinandersetzungen zu bieten. 
Für Unternehm en werden dadurch aber Investitionsrisi
ken erhöht, weil sich Entscheidungen verzögern und ihr 
Ausgang ungewiß ist'°.

Verzichten die Kom m unalpolitiker auf eine Baule itp la
nung oder weist diese in großem Umfang M ischgebiete 
aus, werden Entscheidungsspie lräum e für die Kom m u
nalverwaltung geschaffen. Die Bauaufsicht muß prüfen, 
ob Vorhaben in einem M ischgebiet eine wesentliche 
Störung darste llen oder nicht. Bei feh lenden Bebau
ungsplänen bindet das Baugesetzbuch die Baubehörde 
zwar insoweit, als sie Vorhaben dann ablehnen muß, 
wenn sie sich nicht in ihre Um gebung einfügen und das 
Ortsbild beeinträchtigen. Von diesem  G rundsatz kann 
jedoch abgew ichen werden, wenn G ründe des A llge-

' Vgl. D. B ö k e m a n n :  T he o rie  de r R aum p lanu ng , M ünchen  1984, 
S. 253 f.

® Vgl. § 6 d e r B aunu tzungsve ro rdnung .

^ H. H e u e r :  Ins trum en te  kom m u na le r G e w e rb e p o lilik  (S chriften
dos D e u tsch en  Ins titu ts  fü r U rban is tik . Bd. 73) S tu ttga rt u. a. O. 1985. 
S .7 8 .

Vgl. P. K l e m m e r :  Ins titu tio ne lle  H e m m n isse  und w irtsch a ftlich e r 
N iede rgan g : Im m iss ionsschu tz  und a ltin d u s trie lle  R e g ionen , in: H. 
M ü l l e r  (H rsg .): D e te rm inan ten  der räum lich en  E n tw ick lu ng  (S ch rif
ten des  Ve re ins tu r S o c ia lpo litik . N. F. Bd. 131). B e rlin  1983. S. 75-91, hier 
S. 81 ff.
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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

meinwohls für das Vorhaben sprechen oder es einem 
Betrieb dient. Es ist ebenfa lls eine Erm essensfrage, ob 
die Errichtung eines großflächigen Handelsbetriebes 
Auswirkungen auf die lokale Versorgung und die übri
gen E inzelhandelsunternehm en haben kann und er 
deshalb nur in Kern- oder Sondergebieten zulässig is t". 
Der G esetzgeber hat darauf verzichtet, die materiellen 
Entscheidungen bei Z ielkonflikten völlig zu norm ieren.

Bürokratische Rationalität

Ob die feh lende p lanungsrechtliche Absicherung von 
Grundstücken in einer G em einde tatsächlich zu einem 
qualitativen Flächenengpaß führt und die Anpassungs
fähigkeit der Unternehm ungen belastet wird, hängt 
stark davon ab. welches G ewicht die Verwaltung bei ih
ren Erm essensentscheidungen G ewerbeinteressen 
beimessen wird. Es fragt sich, w ie eine nach den Regeln 
der bürokratischen Rationalität handelnde Baubehörde 
typischerweise ihre Entscheidungsspielräum e aus
schöpfen würde'^.

Aus der Annahm e, daß Bürokraten unter anderem 
nach Konfliktverm eidung streben, kann man die Hypo
these ableiten, daß eine Behörde sich (früher oder spä
ter) m it den Interessen ihrer M andanten identifizieren 
wird. Da aber die Klientel einer Baubehörde das ge
samte Spektrum  der F lächennutzer umspannt, sind 
diese Interessen viel zu heterogen, als daß sie von der 
Bürokratie zur R ichtschnur für ihr Handeln gem acht wer
den könnten. Die Baubehörde kann also nicht die Inter
essen aller F lächennutzer in g le icher W eise überneh
men; sie muß sich zw ischen konkurrierenden G ruppen 
entscheiden. Ausgehend von der Annahm e, daß Büro
kratien nach einer M inim inerung von Entscheidungsko
sten streben, können Charakteristika jener G ruppen ab 
geleitet werden, deren Interessen im Verwaltungshan
deln stärkere Berücksichtung finden.

Bürokratien m in im ieren ihre Entscheidungskosten, 
weil diese sie direkt belasten, während der dam it er
stellte Output ein Gut ist. das den Nutzen des einzelnen 
Bürokraten nicht oder nur m arginal steigert. Es ist eine 
plausible Annahm e, daß der Verwaltungsaufwand und 
damit die Entscheidungskosten in starkem  Maße vom 
Konfliktpotential einer beabsichtigten F lächennutzung

"  G roß flächige H a nde lsu n te rn e h m e n  könn en  ih ren S tando rt nu r in s o 
genannten Korn- und S o n de rgeb ie te n  finden ; vgl. § 11 B a unu tzungsve r
ordnung. Vgl. auch  C. F i c  k e r t . H. F i e s e l e r :  B a unu tzungsve r
ordnung. K o m m en ta r un te r beso nde re r B e rü cks ich tig u n g  d o s  U m w e lt
schutzes. Köln u. a. O. 1985, S. 488 ; H. F ö r s t e r :  B a unu tzungsve r
ordnung in de r Fassung vom  15. 10.1977 . Kö ln u. a. O. 1978, S. 177.

’ Vgl. dazu  aus fü h rlich e r H. K a r l ,  V. N i e n h a u s :  P o litische  
Ö konom ie reg io na le r F le x ib ilitä tsh e m m n isse  (K le ine  S ch n ften  de r G e- 
sollschafl fü r R eg ion a le  S truk tu ren tw ick lu ng ), B onn  1989, 8 .6 7  ff.

abhängen. Konflikte an sich sind kaum zu vermeiden, 
weil jede veränderte F lächennutzung nicht nur dem Nut
zer bzw. G rundstückseigentüm er Vorteile verschafft, 
sondern zugle ich Kosten und Nutzen innerhalb der G e
m einschaft von G rundeigentüm ern neu verteilt. Kon
krete Beispiele wären etwa, daß

□  ein Unternehm en zusätzlich Flächen beschafft und 
dadurch für d ie Um weltqualität w ertvo lle Freiräume ver
schw inden,

□  ein G ewerbebetrieb zur Aufstellung neuer Anlagen 
die Bebauung einer gewerblich genutzten Fläche verän
dern will und dadurch den W ohnwert um liegender 
Grundstücke m indert,

□  ein großflächiges Handelsunternehm en einen Be
trieb eröffnen oder erweitern m öchte und dadurch die 
Rentabilitä t der ortsansässigen Einzelhandelsbetriebe 
m indert.

Um ihre Interessen zu wahren, können sowohl die 
eine neue Nutzung beantragenden als auch die da
durch in ihrem Besitzstand betroffenen G rundbesitzer 
Entscheidungen der Baubehörde gerichtlich anfechten. 
G erichtsverfahren erhöhen Entscheidungskosten und 
setzen die Bürokratie der G efahr aus. daß neben m ate
rie llen Fehlentscheidungen auch form ale Verfahrens
feh ler aufgedeckt werden, die für Verwaltungen mit gra
vierenden Sanktionen verbunden sein können.

Strukturkonservierung

Bei F lächennutzungskonflikten geht es typischer
weise darum, daß w enige eine für sie vorteilhafte Ä nde
rung herbeiführen wollen, wodurch sich zahlre iche an
dere negativ betroffen fühlen: Bei Neugründungen oder 
Erweiterungen von Betrieben fürchten z. B. Anwohner 
um ihre W ohnqualität, Konkurrenten um ihre M arktste l
lung und G ewerkschaften um ihren Einfluß. Daher set
zen E rm essensentscheidungen der Verwaltung zugun
sten von Investoren ein brisantes Konfliktpotentia l frei, 
das breite Kreise der Bevölkerung und der ansässigen 
W irtschaft m obilisiert. Es entspricht bürokratischer Ra
tionalität, daß zur Reduktion von Entscheidungskosten 
daher der E rm essensspielraum  eher zugunsten der 
konfliktfähigen, unter Um ständen negativ betroffenen 
G ruppen ausgeschöpft wird.

□  Die Interessen der W ohnbevölkerung werden bei 
den Entscheidungen der Bürokratie besondere Beach
tung finden: Zum  einen sind die Bürokraten selbst Teil 

der W ohnbevölkerung und von gewerblichen F lächen
nutzungen unter Um ständen negativ betroffen. Zum  an
deren werden nach geltendem  Recht besonders in 
M ischgebieten bzw. bei unbeplanten F lächen die A n
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wohnerinteressen höher bewertet als U nternehm ensin
teressen und eine gewerbliche Nutzung. W egen der bür
gerfreundlichen Rechtsprechung sind die Anlieger in e i
ner günstigen Ausgangsposition, um relativ le icht mit 
Rechtsm itte ln gegen Verwaltungsentscheidungen vor
zugehen.

□  In anderen Fällen, in denen zw ischen den Interessen 
neuer und bereits etablierter Unternehm en abzuwägen 
ist, finden sich strukturkonservierende Regeln im ge l
tenden Recht. Beispielsweise intendiert das Baugesetz 
einen Schutz von bestehenden (m ittelständischen) 
Handelsunternehm en vor neuen großflächigen Ver
kaufsunternehm en.

Entscheidungen, die den Strukturwandel begünsti
gen oder ihm zum indest indifferent gegenüberstehen, 
sind nur zu erwarten, wenn die konservierenden G rup
pen nicht von vornherein ein Übergewicht haben. Aber 
selbst wenn ex ante ein ausgewogenes Kräfteverhältnis 
zw ischen innovatorischen und konservierenden G rup
pen besteht, spricht die bürokratische Rationalität für 
Entscheidungen zugunsten des Status quo: Wenn sie 
neutral sein will, wird die Bürokratie prim är auf die E in
haltung form aler Verfahrensvorschriften achten, um im 
Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung vor Kritik 
durch die G erichte oder Aufsichtsbehörden geschützt 
zu sein. Solche Vorschriften sind aber in der Regel für 
bereits bekannte Sachverhalte viel klarer öder existie
ren für vorgesehene Innovationen überhaupt noch 
nicht. Das Risiko einer Entscheidung, die einer G ruppe 
Nachteile bringt, ist ohne eindeutige Verfahrensregeln 
für die Bürokratie relativ hoch. Tendenziell wird sie eher 
so entscheiden, daß faktisch der Status quo festge
schrieben und die dynam ische Entwicklung von Unter
nehmen behindert wird. Mit einer O rientierung an den 
Interessen der W ohnbevölkerung und bestim m ter e ta
blierter Unternehm en trägt die Kom m unalbürokratie zur 
Konservierung überkom m ener Strukturen bei.

Es ist einzuräum en, daß es in einigen (nicht unbedeu
tenden) Fällen zu einem Verhalten der Kom m unalbüro
kratien kom m en kann, das von diesem  als typisch skiz
z ierten abweicht. Dies wird vor allem dort zu erwarten 
sein, wo eine G em einde w irtschaftlich von einem Unter
nehm en (oder wenigen Unternehm en) dom in iert wird. 
Eine Identifikation der kom m unalen Entscheidungsträ
ger mit den Interessen des Unternehm ens ist um so 
wahrscheinlicher, je enger die Verflechtungen zw ischen 
dem dom inierenden Unternehm en und der Kom m unal
politik und -Verwaltung sind. Größere U nternehm en kön
nen M itarbeiter m it kom m unalpolitischen Am bitionen 
besonders fördern (z. B. durch Freistellungen, Überlas
sung von Bürokapazitäten für politische Tätigkeiten

usw.): es ist auch denkbar, daß zw ischen der Verwaltung 
und dem  Unternehm en ein Personalaustausch statt
findet.

In solchen Fällen -  d. h. bei dom in ierenden Großun
ternehm en -  kann man verm uten, daß die Kom m unal
politik und -Verwaltung den W ünschen dieses Unterneh
mens aufgeschlossen gegenübersteht. Das bedeutet 
aber nicht, daß dam it die Kom m une generell fü r Unter
nehm ensbelange offener wäre. Dies wird vor allem 
dann nicht zu erwarten sein, wenn das dom inierende 
U nternehm en weniger dynam isch ist und im  Eigeninter
esse eher eine Strukturkonservierung anstrebt.

Politische Gegenkräfte?

Strukturkonservierende und entw icklungshem m ende 
Entscheidungen der Bürokratie können den Interessen 
der Kom m unalpolitiker bzw. der im Stadtrat vertretenen 
Parteien w idersprechen. W enn sich Politiker bei der 
Baule itplanung zurückhalten und die (konfliktreichen) 
E inzelentscheidungen in die Verwaltung verlagern, be
deutet dies nicht, daß sie dam it ihren Einfluß auf die Flä
chennutzung aufgeben wollen oder faktisch verloren ha
ben.

□  Zum  einen besitzen sie -  besonders dann, wenn die 
G em einde selbst Träger der staatlichen Bauaufsicht 
is t’  ̂-  in form elle Macht, wenn w ichtige Verwaltungspo
sten nach politischen Kriterien bzw. Parte izugehörigkeit 
vergeben werden.

□  Zum  anderen muß die Bauaufsichtsbürokratie in 
Übereinstim m ung mit den Vorgaben der G em einde bzw. 
des Stadtrats entscheiden; es existiert ein Koordina
tionsgebot.

Daher gäbe es verschiedene Ansatzpunkte für Kom 
munalpolitiker, eine ihnen nicht genehm e G rundlinie in 
den Verwaltungsentscheidungen zur Bodenpolitik zu 
korrigieren und in eine gewünschte Richtung zu lenken. 
Andererseits muß man allerd ings davon ausgehen, daß 
die Kom m unalpo litiker selbst vielfach kaum die Fähig
keiten und Kontrollkapazitäten besitzen, um die Bauauf
sicht lückenlos zu überwachen. Die W ahrscheinlichkeit 
einer effektiven Kontrolle ist relativ gering, wenn

□  es sich um große G em einden m it relativ unübersicht
lichen F lächenbeständen handelt;

□  die G em eindeverfassung dem  Bürgerm eister nur 
(wie in Norddeutschland) eine Repräsentationsfunktion 
zuw eist und er nicht (wie in Süddeutschland) g le ichzei
tig Verwaltungschef (G em eindedirektor) ist, der über

ln N o rd rho in -W cs tfa lon  s ind d ie  k rc is tro io n  S täd te , d ie  großen und die 
m ittlo ro n  k re isa n g e h ö rig e n  S täd te  un te re  B a uau ts ich tsbehö rde .
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fundierte Sachkenntnis und bürokratische Erfahrung 
verfügt;

□  Positionen im Gem einde- bzw. S tadtrat so schlecht 
honoriert werden, daß sie für qualifiz ierte Personen mit 
höheren A lternative inkom m en unattraktiv sind.

Bei einer dualistischen Gem eindeverfassung, die die 
Ämter des Bürgerm eisters und G em eindedirektors 
trennt, werden sich besonders in (den für Ballungsge
bieten typischen) G roßgem einden der Stadtrat und 
seine Fraktionen m ateriell auf solche Ause inanderset
zungen m it konfliktfähigen Gruppen konzentrieren, de
nen sie im Hinblick auf Kom m unalwahlen ein besonde
res Gewicht be im essen '^ Wenn die Flächennachfrage 
von kleinen und m ittleren Unternehm en ausgeht'®, de
ren Konfliktpotential relativ gering ist, stehen die C han
cen für eine gewerblichen Belangen entgegenkom 
mende Bodenpolitik nicht sehr gut.

Finanzausgleich und kommunale Krisenkartelle

Erfahrungen m it der kom m unalen F lächennutzungs
politik deuten darauf hin, daß sowohl die Bürokratie als 
auch die Kom m unalpolitiker der w irtschaftlichen Basis 
ihrer G em einde häufig passiv und in der Konsequenz 
entw icklungshem m end gegenüberstehen. Mangelnde 
Aktivität und fehlende E igeninitiative sind oft auch im Be
reich der kom m unalen W irtschaftsförderung anzutref
fen'®. D ieser Befund steht in klarem W iderspruch zu der 
Vorstellung, daß sich die Kom m unen aus finanziellen 
und beschäftigungspolitischen G ründen um eine dyna
mische W irtschaftsentw icklung bem ühen würden.

Wenn eine dynam ische W irtschaftsentw icklung hö
here G ewerbesteuereinnahm en verspricht und damit 
die primäre finanzielle G rundlage für H andlungsspie l
räume der Kom m unalpolitiker wäre, müßten diese an 
der Anpassungsfähigkeit ortsansässiger Unternehm en 
und damit an einer höheren F lächenflexib ilitä t wegen 
der davon abhängenden Einnahm en interessiert sein. 
Der Anreiz, über die G ewerbesteuer eigene F inanzquel
len zu m obilisieren, wird jedoch durch das System des 
kommunalen F inanzausgleichs stark gebrem st:

Dios gilt im  üb rig en  auch  für das V e rhä ltn is  von S ta d te n tw ick lu n g sp la 
nern und Rat. D io K on tro lle  de r V e rw a ltungsen tw ü rfo  zu r F lächenn u t
zung w ird s ich  auch  h ie r au f po litisch  re levan te  S ch w erpunk te  ko n ze n 
trieren. Zu G ren zen  d e r kom m u na le n  V e rw a ltungskon tro lle  vg l. J. 
D e p p e :  R e fo rm  de r G e m e indo o rdn ung  (R uh r-F o rschungs ins titu t für 
Innovations- und S truk tu rpo litik . H e ft 4 '19 88 ). B o chum  1988, S. 30  ff.

Vgl. K. H. M o t t o s  . H.  D.  F i e l :  D eckung  des industrie ll-ge - 
werblichen F la ch e n b cd a rfs  in e inem  s ich  w a nd e ln d e n  Indus triegeb ie t 
(R uhr-Forschungsinstitu t fü r Innova tion s- und S truk tu rpo litik , Heft 
2.1988). B ochum  1988. S. 33.

Vgl. V. N i e n h a u s .  H.  K a r l :  K o m m una le  W irtsch a ftsp o lit ik  
zw ischen po lit ische r und  ö ko n om ische r R a tiona litä t: A n p a ssu n g sp ro 
bleme a lte r Indus tne reg io nen  (R uh r-U n ive rs itä t Bochum , S e m ina r für 
W irtschafts- und F inanzpo litik , D iskuss io nsbe iträge . Nr. 8), B ochum  
1989 [e rsche in t im  Jah rb u ch  für N e ue  P o lit isch e  Ö konom ie , Bd. 8 ,1939).

□  F inanzausgleichszahlungen m achen etwa ein Drittel 
der G em eindeeinnahm en aus; sie kom pensieren unzu
reichende G ewerbesteuereinnahm en. Ihre nivellieren
den W irkungen schaffen für Kom m unen keinen beson
deren Anreiz, eigene Einnahm equellen zu pflegen'^.

□  Die Höhe der F inanzausgleichszahlungen korre
spondiert mit einer „veredelten E inwohnerzahl“ . Kom 
munen mit wachsender E inwohnerzahl erhalten über
proportionale Zuweisungen und w idm en folglich Wohn- 
interessen ein größeres Augenm erk.

□  Ein relativ geringer Anteil der G ewerbesteuer an den 
kom m unalen Einnahm en läßt das finanzie lle Interesse 
der Kom m une an ihrer gewerblichen Basis ebenfalls ge
ring ausfallen. Darüber hinaus gerät eine gew erbe
freundliche W irtschaftspolitik le icht in Konflikt mit den 
quantita tiv etwa gleich w ichtigen Einnahm en aus dem 
Gem eindeanteil an der Einkommensteuer'®, die bei s in
kender W ohnortattraktivität überproportional schrum p
fen könnten.

Finanzielle Motive dürften folg lich zu schwach ausge
prägt sein, um ein kom m unales Interesse an e igener ge 
werblicher Entw icklungsdynam ik zu fördern.

Die Durchschlagskraft beschäftigungspolitischer M o
tive für eine flexible F lächennutzungspolitik le idet darun
ter, daß die W ohnbevölkerung hohe Arbeitslosigkeit in 
erster Linie nicht den Kom m unalpolitikern anlastet. Der 
Druck in R ichtung eines Abbaus von Beschäftigungsde
fiziten ist gering, wenn die W ähler die Ursachen außer
halb des Kom petenzbereichs der Kom m unalpolitiker 
ansiedeln. W erden regionsexterne G ründe für A rbe its lo
sigkeit verantwortlich gem acht, w ird die Popularität von 
Kom m unalpolitikern v ie lm ehr gefördert, wenn sie die 
Verte ilungsposition ihrer Kom m une m öglichst we itre i
chend absichern. Dazu m üssen die Politiker externe Fi
nanzm ittel akquirieren. Form iert eine G em einde zusam 
men mit ihren strukturschwachen Unternehm en und de
ren Belegschaften eine „N otgem einschaft“ , hat sie gute 
Aussichten, erfolgreich Mittel „e inzuklagen“ , wenn

□  Bund und Land Hilfe nicht verweigern können, weil 
große Bevölkerungsgruppen betroffen sind,

□  Unternehm en einer Branche bereits an anderen 
Standorten von übergeordneter staatlicher Seite (z. B. 
durch den Bund oder ein Land) Subventionen gewährt 
werden.

Vgl. G. R ü t o r :  R eg ion a lpo litik  im  U m bruch , Bayreu th  1987,
S. 120: S a chve rs tänd igen ra t zu r B e gu ta ch tu ng  de r g e sa m tw irts ch a ftli
c hen  E n tw ick lu ng : Ja h resgu tach ten  1988.89, S tu ttga rt, M a inz  1988. Tz, 
4 2 7  f.

”  E m p irische  D aten bei H. K a r r o n b e r g ,  E. M ü n s t o r m a n n :  
G e m c in d e fin a n zb e rich t 1988, in : Der S täd te tag , 41. Jg . (1988), S. 110.
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„Kom m unale K risenkarte ile“ schließen nicht die dy 
nam ischen Branchen zusam m en, sondern die am 
M arkt weniger erfolgreichen Unternehm en mit sch lech
teren Zukunftsperspektiven. In der Verte ilungskoalition 
geht ihre Motivation zurück, sich dem Strukturwandel o f
fensiv zu stellen. Solche Koalitionen können Flächen
engpässe verschärfen, wenn durch sie die G rund
stücksum widm ung blockiert wird. Nur wenn die A us
sichten für die Bildung bzw. den Erfolg von Verte ilungs
koalitionen ungünstig sind, weil eine hinreichende Be
völkerungsdichte oder staatliche Subventionspolitik feh
len, können die Gewerbeinteressen dynam ischer Unter
nehm en bei Kom m unalpolitikern auf ein offeneres Ohr 
hoffen.

Fazit: Politische Entwicklungshemmnisse

Das kom m unal organisierte G ewerbeflächenangebot 
induziert politisch bedingte Entw icklungshem m nisse. 
Ihr Ausm aß hängt von der Struktur der F lächennut
zungskonflikte und insbesondere davon ab, welche indi
v iduellen und gesellschaftlichen Interessen von der B ü
rokratie und Politik bevorzugt werden. Darüber hinaus 
werden die Konflikte m itbestim m t von

□  der Größe und Überschaubarkeit der G ebietskörper
schaft,

□  der G em eindeverfassung und dem F inanzaus
gleichssystem ,

□  der Branchenstruktur und der sektoralen S trukturpo
litik.

”  Vgl. R K l e m m e r :  R e aktiv ie rung  ko n tam in ie rte r S tando rte  und 
S truk tu rpo lit lk . in : A ltlas tensan io ru ng  und E n tso rgung sw irtscha ft (Ent- 
so rg a -S ch riftcn . Bd. 4) hrsg. von de r E n tso rga  oG m bH , F rank fu rt a. M. 
1988, S. 102-108, h ie r S- 104 f.; B, M i c h e e I : M o b ilis ic ru n g sh cm m - 
n isse  be i de r R evita lis ie rung  ko n ta m in ie rte r Industrie* und G e w e rb e b ra 
chen . B o chum  1989. e rsch e in t in Kurze.

Die Ausw irkungen der kom m unalen Bodenpolitil auf 
die w irtschaftliche Dynam ik einer Region hängen nicht 
nur von Angebotsfaktoren, d. h. Flächenreserven und 
S iedlungsstrukturen (G em engelagenproblem atik) ab, 
sondern auch von der G rundstücksnachfrage. Diese va
riiert je  nach Branche bzw. Sektor sehr stark. Zwar sind 
m ehr oder w eniger alle Unternehm en von planungs
rechtlich gesicherten F lächen abhängig, aber je nach 
Art des G ewerbes können sie F lächen unterschiedlich 
gut substitu ieren und reagieren deshalb auf Flächende
fizite unterschiedlich sensibel'®.

Unterschiede in der F lächennutzung und Flächennut
zungspolitik  verm ögen allein regionale W achstum s- und 
E inkom m ensdivergenzen nicht zu erklären. Sie können 
aber zusam m en mit anderen M om enten kommunaler 
W irtschaftspo litik  die Aufm erksam keit auf politische und 
institu tioneile Ursachen für räum liche Entwicklungsun
terschiede lenken, die über den Faktor F läche vermittelt 
werden und bisher von der Regionaltheorie vernachläs
sigt wurden^“ . Insbesondere in altindustrie llen Regio
nen werden Entw icklungsrückstände auf Flächeneng
pässe zurückgeführt, die aufgrund der Agglomeration 
und G em engelage im Vergleich zu anderen Räumen er
wartungsgem äß ausgeprägter sind. Sie werden aber 
beschleunigt, weil eine dualistische Gemeindeverfas
sung, eine schwache kom m unale Steuerbasis und eine 
konservierende sektorale S trukturpolitik Impulse für 
eine flexible F lächenpolitik überlagern. W ollen die altin
dustrie llen Ballungsräum e im interregionalen Standort
wettbewerb bestehen, m üssen sich ihre internen institu
tioneilen Strukturen wandeln.

V g l-a u s fü h r lic h e r H. K a r l  
m ie  , , .. a a .O ., S, 11 ff.
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